
Was bedeutet das?

Wie geht es nach der 10. Klasse weiter?



} Anmelden können sich SchülerInnen aus Gesamtschulen
und Erweiterten Realschulen, die die Voraussetzungen für
den Übergang in die Klasse 11 erfüllen, und SchülerInnen
aus Gymnasien mit der Versetzung in die Klasse 10 .

} Es erfolgt eine schriftliche Anmeldung an einer der beiden
Schulen zur Oberstufe, damit Lehrereinsatz, Räume,
Stundenplan usw. geplant werden können . Die Anmeldung
wird rechtswirksam, wenn der Übergang in die
Klassenstufe 11 mit der Prüfung erreicht worden ist .

} Man bleibt bis zum Abitur SchülerIn der Schule, an der
man sich anmeldet .

} Der Übergang in unsere allgemeinbildende Oberstufe ist
auch mit nur einer Fremdsprache möglich . Dann muss
Spanisch als 2. Fremdsprache verpflichtend bis zum Abitur
belegt werden .



Vermerk auf dem Zeugnis : 

Übergangsberechtigung in die 
Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe

das heißt:

Mind. 3 A - Kurse , davon 2 in De, Ma, 1. FS

2 E- Kurse mit mind. je 09

Mindestpunktzahl in den übrigen Fächern 

auf E- Kurs - Niveau.



Vermerk auf dem Zeugnis: 

}āDerSchüler/ Die Schülerin ist berechtigt
in die gymnasiale Oberstufe ¿berzugehenò

Voraussetzungen 
Erweiterte Realschule



Schüler, die im A - Kurs sind

} in den Fächern Deutsch, Mathematik, 1. 
Fremdsprache, Chemie und Physik,  auf A - Niveau 
mindestens die Note āausreichendò (04 Punkte),

} in der 2. Fremdsprache mindestens die Note 
ābefriedigendò (09 Punkte) und

} in den übrigen Fächern durchschnittlich mindestens 
die Note ābefriedigendò (09 Punkte) erreicht haben, 
wobei in nicht mehr als einem dieser Fächer die Note 
schlechter als āausreichendò (04 Punkte) und in 
keinem Fach die Note āungen¿gendò (00 Punkte) 
lauten darf.



Schüler, die im A - Kurs sind

}Wenn die Bedingungen auf A- Niveau nicht erfüllt
sind, wird von der Schule geprüft, ob mit den auf
M- Niveau hochgerechneten Noten der Vermerk
gegeben werden kann .

}Es gelten dabei die gleichen Bedingungen wie für
Schüler, die nicht in den A- Kursen sind .



Schüler, die nicht im A - Kurs sind

} in der 2. Fremdsprache durchgehend unterrichtet   

}Durchschnittsnote

-in den Fächern Deutsch, Mathematik, 1. Fremdsprache und 2. 
Fremdsprache mindestens 2,5   ( in keinem dieser Fächer 
unter āausreichendò) und

-in den übrigen Fächern mindestens 2,75 beträgt, wobei in
nicht mehr als einem dieser Fächer die Note āmangelhaftò 
lauten darf.

}Mit Gutachten 2, 75 und 3,0



Schüler, die nicht im A - Kurs sind

} in der 2. Fremdsprache nicht durchgehend 
unterrichtet   

}Durchschnittsnote

-in den Fächern Deutsch, Mathematik, 1. Fremdsprache   
mindestens 2,3   ( in keinem dieser Fächer unter 
āausreichendò) und

-in den übrigen Fächern mindestens 2,75 beträgt, wobei in
nicht mehr als einem dieser Fächer die Note āmangelhaftò 
lauten darf.

}Mit Gutachten 2, 6 und 3,0



}SchülerInnen der Klassenstufe 9 können 
wechseln, wenn sie die Versetzung in die 
Klasse 10 geschafft haben.


